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Thesenpapier 

Ladeinfrastruktur für Akkumulator-Fahrzeuge 
Ergebnisse des Workshops am 6. März 2024 in Annaberg-
Buchholz 
 

Für den Einsatz von Oberleitungs-/Akkumlator-Fahrzeugen (BEMU) wird zukünftig neuar-
tige Ladeinfrastruktur für bisher nicht elektrifizierte Streckenbereiche benötigt. Während 
technische Lösungen dafür bereits existieren, sind die Rahmenbedingungen für stabile 
planerische, energierechtliche und betriebswirtschaftliche Prozesse nur für Ladeinfra-
strukturen gegeben, die als Teil der Bahninfrastruktur gelten. Für diejenigen Ladeinfra-
strukturen, die als Serviceeinrichtung nach dem Eisenbahnregulierungsgesetz (ERegG) 
eingestuft sind, ergibt sich somit dringender Handlungsbedarf, damit entsprechende La-
dekapazitäten in Zukunft zur Verfügung stehen.  

Eine Finanzierung von Errichtung und Betrieb der Ladeinfrastruktur über den Bezugspreis 
für Energie würde diesen gegenüber dem Bezugspreis im Fahrleitungsnetz signifikant er-
höhen, da die umgesetzte Energiemenge trotz hoher Spitzenleistung gering ist. Zudem 
müssten zusätzliche Abrechnungsmodelle für die Verkehrsunternehmen eingeführt wer-
den, die den betriebswirtschaftlichen Aufwand erhöhen. 

Am 6. März 2024 wurde in Annaberg-Buchholz ein Workshop mit Branchenvertretern aus 
Politik, Aufsichtsbehörden, Aufgabenträgern, Verkehrsverbünden, Bahnbetreibern, In-
dustrie und Wissenschaft durchgeführt, um den Wissensstand zusammenzutragen, Defi-
zite zu erkennen und Vorschläge für die Gestaltung dieser Prozesse zu formulieren. Die 
wesentlichen Erkenntnisse sind im Folgenden zusammengefasst. 

1. Die Investitionen in die Ladeinfrastruktur sollen nach Möglichkeit nicht auf den 
Preis für daraus bezogene Energie umgelegt werden, da die daraus resultieren-
den hohen Energiekosten die Ladetechnologie und den Einsatz entsprechender 
Schienenfahrzeuge unattraktiv machen würden. Dies lässt einerseits die Verkehrs-
durchführung unwirtschaftlicher werden und andererseits die Verkehrsunterneh-
men bevorzugt auf die konventionelle Oberleitungsinfrastruktur zum Laden aus-
weichen. Beides steht den betrieblichen Zielen des BEMU-Einsatzes entgegen. 

2. Grundsätzlich wird Ladeinfrastruktur auf Bundesebene finanziert, wenn sie zur 
Eisenbahninfrastruktur des Bundes gehört. Das trifft aktuell zu, wenn sie nicht als 
Servicestelle klassifiziert, sondern Bestandteil des Fahrwegs ist. Bei der Klassifizie-
rung als Serviceeinrichtung hingegen wäre sie kein Bestandteil des Fahrwegs, wo-
mit eine alternative Finanzierungs- und Fördermöglichkeit gefunden werden muss. 
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3. Für Ladeinfrastruktur gibt es vier unterschiedliche Einsatzszenarien, für die eine 
Förderung möglich sein soll: 

a. Stationäre Ladeinfrastruktur für den regulären Zugbetrieb:  
Das komplette Anlagenleben ist auf einen Ort begrenzt. 

b. Transportable Ladeinfrastruktur für regulären Zugbetrieb: 
Die Anlage ist transportabel ausgeführt und kann versetzt werden. 

c. Ladeinfrastruktur für Bauzustände:  
Die Anlage ist transportabel ausgeführt und kann versetzt werden. 

d. Upgradefähige Anlage, die bei einer Elektrifizierung der Strecke weiterge-
nutzt und erweitert wird. 

4. Für die Netzentgelte als Teil des Bezugspreises für Energie von Ladeinfrastruktu-
ren gibt es grundsätzlich zwei Kostenmodelle: 

a. Die Netzentgelte für den Leistungsbezug an der Bahninfrastruktur wer-
den bundesweit sozialisiert (über das gesamte Fahrleitungsnetz), weil 
dies die Abrechnungsprozesse mit den Verkehrsunternehmen stark verein-
facht und solche Verfahren auch im Sektor üblich sind (z. B. bei Trassen-
preisen).  

i. Die Regularien müssen dies erlauben, und zwar unabhängig von der 
Frage einer Befahrbarkeit der räumlich begrenzten Oberleitungsan-
lage. „Ladestrom“ für BEMUs ist „Fahrstrom“. 

ii. Für den Energietransport hat DB Energie ein strukurelles Alleinstel-
lungsmerkmal. Die Netzentgelte vereinahmt somit ausschließlich 
sie. Der reine Energiebezug (vom Anbieter der Wahl) an sich bleibt 
hingegen weiterhin am Markt frei wählbar 

iii. Der Abrechnungsprozess für Bahnstrom einschließlich Nachla-
dung ist identisch mit dem etablierten Verfahren: Kunden erhal-
ten nur eine Energierechnung. 

iv. Es ist denkbar, dass der Errichtungsprozess der Anlagen sowohl 
über die DB Energie selbst als auch für Dritte möglich ist. Die Er-
richtung muss pünktlich und bedarfsgerecht erfolgen und gestat-
tet werden. 

v. Es muss sichergestellt werden, dass diese Anlagen bedarfsgerecht 
betrieben und instandgehalten werden. 

b. Für jede Ladeinfrastruktur als Serviceeinrichtung werden standortbezo-
gene individuelle Netzentgelte angesetzt.  

i. Der Ladeinfrastrukturmarkt ist offen für weitere Betreiber. 
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ii. Anlagen können unabhängig von der DB Energie errichtet und 
betrieben werden. 

iii. Bei Errichtung und Betrieb müssen die technischen Regelwerke 
des Infrastrukturbetreibers eingehalten werden. 

iv. Die Energieabrechnung erfolgt für die Verkehrsunternehmen se-
parat mit jedem Anlagenbetreiber. 

v. Durch die fehlende Sozialisierung der Netzentgelte sind höhere 
Gesamtkosten für Eisenbahnverkehrsunternehmen zu erwar-
ten. 

5. Die Frage der Klassifizierung von Ladeinfrastruktur als Serviceeinrichtung oder 
Bahninfrastruktur verliert an Bedeutung, wenn auch für Serviceeinrichtungen eine 
Förderung der Investitionen sichergestellt wird und eine Sozialisierung der Netz-
entgelte möglich wäre. Für Letzteres wären Gesetzesänderungen notwendig.  

6. Für Ladeinfrastruktur muss es eine Betriebspflicht geben. 

7. Fehlanreize beim Bau von Ladeinfrastruktur müssen vermieden werden: 

a. Wird Ladeinfrastruktur öffentlich gefördert, besteht die Gefahr, dass mehr 
als nötig gebaut wird. 

b. Ein zu hoher Bezugspreis für Energie an Ladeinfrastrukturen führt dazu, 
dass EiVUs diese in der regulären Betriebsdurchführung meiden. Abhilfe 
schafft die Sozialisierung der Netzentgelte. 

8. Bei der Umstellung von Diesel-Netzen auf BEMUs ist der benötigte zeitliche Vor-
lauf für die Errichtung der (Lade-)Infrastruktur zu beachten. Infrastruktur muss 
aufgrund der Planungs- und Finanzierungsregularien im Gleichlauf mit Fahrzeu-
gen bestellt werden. Dieser Gleichlauf ist am Markt aktuell nicht sichtbar. Während 
bei den Fahrzeugherstellern bereits etwa 200 BEMUs gesichert bestellt wurden 
und die Bestellung weiterer 600 Fahrzeuge absehbar ist, verzeichnet die Infra-
strukturindustrie bisher kaum Bestellungen für entsprechende Infrastruk-
tureinrichtungen. Hier ist ein zeitlicher Engpass zu erwarten. Der Einsatz von 
BEMUs wird durch das Fehlen von Ladeinfrastruktur eingeschränkt bzw. verzögert, 
was den erforderlichen Einsatz von Dieseltriebfahrzeugen durch Zwischenverga-
ben verlängert. Die planungs- und energierechtlichen Prozesse und Rahmenbedin-
gungen müssen vorab klar sein, damit Infrastruktur bestellt wird. 

9. Bei der Übersetzung von Fahr- und Umlaufplänen in Infrastrukturkonzepte be-
steht noch Klärungsbedarf. Mehrere, gegebenenfalls kleinere und verteilte Lade-
möglichkeiten über den augenscheinlichen Minimalaufwand hinaus bewirken ei-
nen robusteren Bahnbetrieb. Hier muss ein Regulierungsmechanismus erstellt 
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werden, bei dem die Gesamtkosten von Fahrzeugbetrieb und Infrastruktur maß-
gebend sind. 

10. Bei der Priorisierung von geplanten Streckenelektrifizierungen mit Fahrleitung 
muss die entstehende Netzwirkung mitgedacht werden. Die streckenbezogene 
Kosten-/Nutzen-Diskussion bei Elektrifizierungen mit Fahrleitung muss um über-
regionale Effekte erweitert werden (z. B. Eignung für Umleiterverkehre); deren ge-
sellschaftlicher Nutzen –  vor dem Hintergrund der geplante Generalsanierung – 
muss unterstrichen werden. Im Umkehrschluss könnten Stichstrecken und Stre-
cken ohne Güterverkehr bezüglich der Elektrifizierung mit Fahrleitung eine niedri-
gere Priorität erhalten. 

 

Fazit: 

Die Diskussion im Sektor zur rechtskonformen und wirtschaftlichen Schaffung von Lad-
einfrastruktur muss forciert werden und zeitnah zu belastbaren Ergebnissen führen. Die 
Eisenbahn-Verkehrsunternehmen, Aufgabenträger und die Bahnindustrie sind jetzt drin-
gend auf die für Investitionen notwendige Prozesssicherheit und grundlegenden Rah-
menbedingungen angewiesen. Ohne eine zeitnahe Entscheidung wird der gut organi-
sierte Betrieb von BEMU-Flotten erheblich erschwert. Mehr Dynamik bei der Schaffung 
von Ladeinfrastruktur erschließt viele weitere Einsatzmöglichkeiten der umweltfreundli-
chen Fahrzeuge. Der Sektor hat das Ziel, im partnerschaftlichen Dialog mit allen Beteilig-
ten so schnell wie möglich Lösungen zu definieren, die kurz- bis mittelfristig ein elektri-
sches Fahren auch auf schwach frequentierten Nebenstrecken ermöglichen.  
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